
Geänderte 

EINLADUNG 

 

zur     Jahreshauptversammlung  
der      VTG Nörder Danzkoppel e.V.  

am   Dienstag,  den  17. März 2026 
im   Vereinsheim,  Norden, Kastanienallee. 

Die Eröffnung ist um  19.45 Uhr. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung des letzten Protokolls 
4. Ehrungen 
5. Rechenschaftsberichte 2025 

a) 1. Vorsitzende 
b)  2. Vorsitzender 
c)  Jugendwartin 
d)  Kassenwart 
e)   Spartenleiter/-innen  

6. Bericht der Kassenprüfer 
-  Die Aussprache erfolgt jeweils nach dem Bericht  - 
 
7.   Entlastung des  Vorstandes 
8.   Satzungsänderung (siehe Anlage) 
9.   Wahl eines/r Kassenprüfer/in 
10. Vorlage Haushaltsvoranschlag 2026 
11. Anträge 
12. Wünsche und Anregungen 
 
Anträge sind 5 (fünf) Tage vor der Mitgliederversammlung   
beim Vorstand schriftlich  einzureichen.  
 
Der Kassenbericht kann nach vorheriger Anmeldung beim Kassenwart Jörg Fröse 
(Mobil: 0151 5003 3506)  
eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Hilke Saathoff 
1. Vorsitzende 

 

 



 

Anlage zur  

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 17. März 2026 
 
Um unsere Satzung den KSB-Bedingungen anzupassen müssen wir folgende 
Änderungen vornehmen (Der geänderte Wortlaut ist rot ausgedruckt): 
 

§ 2 Zweck und Ziel des Vereins  
1.) Zweck des Vereins ist es, Volkstanz und Jugendpflege zu fördern und damit zur 
geistigen und körperlichen Erziehung und Ertüchtigung aller Altersgruppen durch 
Ausübung des Tanzsports beizutragen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
1.) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „ steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und zwar 
durch die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports und der Kultur. 
 
§ 7 Organe der Nörder Danzkoppel 
2.) Die ordentlichen Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich - möglich auch durch 
soziale Medien - an die zuletzt bekannte Adresse einzuladen. Der Vorstand hat dafür 
zu sorgen, dass alle ordentlichen Mitglieder eine Einladung erhalten. 
Streichung des Zusatzes zur Veröffentlichung der Mitgliederversammlung im 
Ostfriesischen Kurier. 

 

 


